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482. Verordnung: Änderung der Verordnung über die Grundausbildung für die Verwendungsgruppe C
— Dienst in Unteroffiziersfunktion

483. Kundmachung: Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Gratkorn, mit
welcher die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten untersagt wird,
durch den Verfassungsgerichtshof

484. Kundmachung: Aufhebung der Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Übelbach, mit
welcher die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten untersagt wird,
durch den Verfassungsgerichtshof

482. Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 21. September 1987,
mit der die Verordnung über die Grundausbil-
dung für die Verwendungsgruppe C — Dienst

in Unteroffiziersfunktion geändert wird

Auf Grund der §§ 24 bis 35 und 196 Abs. 1 sowie
der Anlage 1 Z 3 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes
1979, BGBl. Nr. 333, wird im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Gesundheit und öffentli-
cher Dienst verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Lan-
desverteidigung vom 1. August 1985, BGBl.
Nr. 342, in der Fassung der Verordnung BGBl.
Nr. 523/1986 wird wie folgt geändert:

§ 7 lautet:

„§ 7. Der erfolgreiche Abschluß der nachstehen-
den Prüfungen bzw. Ausbildungen gilt als erfolg-
reicher Abschluß des entsprechenden Fachteiles
nach dieser Verordnung:

1. Die Verwendungsprüfung II für Radarbe-
triebspersonal hinsichtlich des Fachteiles Flug-
meldebetriebsdienst (Z 7 der Anlage);

2. die Prüfung zum Einsatzpiloten hinsichtlich
des Fachteiles Flugdienst (Z 9 der Anlage);

3. die Prüfung für den Flugberatungsdienst hin-
sichtlich des Fachteiles Flugsicherungsdienst
(Z 10 der Anlage);

4. die Lehrbefähigungsprüfung für Heeresfahr-
schullehrer hinsichtlich des Fachteiles Kraft-
fahrbetriebsdienst (Z 12 der Anlage);

5. die Ausbildung für den Krankenpflegefach-
dienst bzw. den medizinisch-technischen
Fachdienst nach dem Bundesgesetz BGBl.
Nr. 102/1961 in der geltenden Fassung hin-

sichtlich des Fachteiles Sanitätsdienst (Z 15
der Anlage);

6. der Abschluß des Wetterdienstkurses 3 hin-
sichtlich des Fachteiles Wetterdienst (Z 16 der
Anlage);

7. der Abschluß der Fachschule für Reproduk-
tions- und Drucktechnik oder der Lehrab-
schluß in einem graphischen Lehrberuf hin-
sichtlich des Fachteiles Foto- und Reproduk-
tionswesen (Z 33 der Anlage)."

Lichal

4 8 3 . Kundmachung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 17. Sep-
tember 1987 über die Aufhebung der Verord-
nung des Gemeinderates der Marktgemeinde
Gratkorn, mit welcher die Ausübung gewerbli-
cher Tätigkeiten mittels Automaten untersagt

wird, durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG und gemäß den
§§ 60 Abs. 2 und 61 des Verfassungsgerichtshofge-
setzes 1953, BGBl. Nr. 85, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 311/1976 wird kundge-
macht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 25. Juni 1987, V 40/87-8, dem Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten zugestellt am
4. September 1987, die Verordnung des Gemeinde-
rates der Marktgemeinde Gratkorn vom
16. Dezember 1982 über das Verbot der Ausübung
gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten im
Umkreis von Schulen als gesetzwidrig aufgehoben.
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484. Kundmachung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 17. Sep-
tember 1987 über die Aufhebung der Verord-
nung des Gemeinderates der Marktgemeinde
Übelbach, mit welcher die Ausübung gewerbli-
cher Tätigkeiten mittels Automaten untersagt

wird, durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 5 B-VG und gemäß den
§§ 60 Abs. 2 und 61 des Verfassungsgerichtshofge-
setzes 1953, BGBl. Nr. 85, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 311/1976 wird kundge-
macht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 22. Juni 1987, V 35/87-7, dem Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten zugestellt am
4. September 1987, die Verordnung des Gemeinde-
rates der Marktgemeinde Übelbach vom 7. Novem-
ber 1984, Z 200-1-1984, über das Verbot der Aus-
übung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten
im Umkreis von Schulen als gesetzwidrig aufgeho-
ben.
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